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Rechtsgrundlagen fRechtsgrundlagen füür r 
ZwangsmaZwangsmaßßnahmennahmen

Gesetz fGesetz füür psychisch kranke Personen NRW r psychisch kranke Personen NRW 
((PsychKGPsychKG) () (§§§§ 10 ff.)10 ff.)
[Strafgesetzbuch [Strafgesetzbuch -- Unterbringung, Notwehrrechte (Unterbringung, Notwehrrechte (§§§§
32, 34 StGB)]32, 34 StGB)]
[Strafprozessordnung][Strafprozessordnung]
[B[Büürgerliches Gesetzbuch]rgerliches Gesetzbuch]
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Sofortige Unterbringung ISofortige Unterbringung I

psychische Krankheit (psychische Krankheit (§§ 1 Abs. 2 1 Abs. 2 PsychKGPsychKG) ) 
und dadurch hervorgerufen (= Kausalitund dadurch hervorgerufen (= Kausalitäät) eine...t) eine...
...gegenw...gegenwäärtige, erhebliche Selbstgefrtige, erhebliche Selbstgefäährdung oderhrdung oder
eine gegenweine gegenwäärtige erhebliche Gefrtige erhebliche Gefäährdung bedeutender hrdung bedeutender 
RechtsgRechtsgüüter anderer (ter anderer (§§ 14 i.V.m. 14 i.V.m. §§ 11 11 PsychKGPsychKG))
gegen oder ohne den Willen des Betroffenen oder des gegen oder ohne den Willen des Betroffenen oder des 
Aufenthaltsbestimmungsberechtigten (Aufenthaltsbestimmungsberechtigten (§§ 10 II 10 II PsychKGPsychKG))
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Sofortige Unterbringung IISofortige Unterbringung II

keine anderweitige Abwendbarkeit der Gefahr/keine anderweitige Abwendbarkeit der Gefahr/VerhVerhäältlt--
nismnismäßäßigkeitigkeit
vorherige richterliche Anordnung kann nicht abgewartet vorherige richterliche Anordnung kann nicht abgewartet 
werdenwerden
vorherige vorherige äärztliche Untersuchung des Betroffenen rztliche Untersuchung des Betroffenen 

Feststellung der Notwendigkeit der sofortigen Unterbringung, Feststellung der Notwendigkeit der sofortigen Unterbringung, 
d.h. der o.g. Unterbringungsvoraussetzungend.h. der o.g. Unterbringungsvoraussetzungen
Arzt muss in Psychiatrie oder Psychotherapie weitergebildet Arzt muss in Psychiatrie oder Psychotherapie weitergebildet 
oder in der Psychiatrie erfahren seinoder in der Psychiatrie erfahren sein
äärztliche Bescheinigung darf nicht rztliche Bescheinigung darf nicht äälter als vom Vortag seinlter als vom Vortag sein
perspersöönlich Untersuchung ist erforderlichnlich Untersuchung ist erforderlich
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Sofortige Unterbringung IIISofortige Unterbringung III

Die fehlende Bereitschaft sich behandeln zu lassen, 
rechtfertigt für sich allein niemals eine Unterbringung (§ 11 

Abs. 1 Satz 2 PsychKG).
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Voraussetzungen fVoraussetzungen füür die r die 
sofortige Unterbringung IVsofortige Unterbringung IV

ZwangsmaZwangsmaßßnahmen sind nur bei angeordneter sofortiger nahmen sind nur bei angeordneter sofortiger 
Unterbringung zulUnterbringung zuläässig (gegen oder ohne den Willen des ssig (gegen oder ohne den Willen des 
Betroffenen)Betroffenen)
kommt der Betroffene freiwillig mit, liegt keine sofortige kommt der Betroffene freiwillig mit, liegt keine sofortige 
Unterbringung vorUnterbringung vor
Patient kann dann jederzeit Behandlung/Transport Patient kann dann jederzeit Behandlung/Transport wirkwirk--
samsam ablehnen (solange er einwilligungsfablehnen (solange er einwilligungsfäähig ist)hig ist)
ZwangsmaZwangsmaßßnahmen sind dann grds. unzulnahmen sind dann grds. unzuläässig!ssig!
Im Zweifel nicht auf Freiwilligkeit verlassen, sondern Im Zweifel nicht auf Freiwilligkeit verlassen, sondern 
anordnen, wenn Voraussetzungen vorliegen!anordnen, wenn Voraussetzungen vorliegen!
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NotwehrrechteNotwehrrechte

NotwehrNotwehr-- und Nothilferecht (und Nothilferecht (§§ 32 StGB) gegen Angriffe 32 StGB) gegen Angriffe 
des psych. Kranken stehen jedem zudes psych. Kranken stehen jedem zu
auch rechtfertigender Notstand kann u.U. eingreifenauch rechtfertigender Notstand kann u.U. eingreifen
strafrechtliche Rechtfertigungsgrstrafrechtliche Rechtfertigungsgrüünde sind unabhnde sind unabhäängig ngig 
von Ermvon Ermäächtigungen zum Verwaltungszwangchtigungen zum Verwaltungszwang
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Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre r Ihre 
Aufmerksamkeit!Aufmerksamkeit!
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